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§ 47 00. POG 1992 § 47

06. POG 1992 - O6. Pflichtschulorganisationsgesetz 1992

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.12.2022

(1) Der Besuch einer 6ffentlichen Pflichtschule durch einen dem Schulsprengel nicht angehdérigen Schulpflichtigen
(sprengelfremder Schulbesuch) ist - sofern es sich nicht um eine 6ffentliche Berufsschule handelt und es zu keiner
glltigen Einigung zwischen den beteiligten Gemeinden kommt und nicht Abs. 2 und 3 anzuwenden sind - nur auf
Grund einer spatestens zwei Monate vor dem beabsichtigten sprengelfremden Schulbesuch bei der Bildungsdirektion
zu beantragenden Bewilligung zulassig. (Anm.: LGBI. Nr. 44/1999)

(2) Liegen die sprengelmaRig zustandige sowie die um die Aufnahme ersuchte sprengelfremde Schule im Gebiet ein
und derselben Gemeinde und Uberschreiten ihre Sprengel die Gemeindegrenze nicht, so bedarf der sprengelfremde
Schulbesuch dann keiner behdrdlichen Bewilligung, wenn Uber ein bei der Leitung der um die Aufnahme ersuchten
Schule schriftlich einzubringendes Gesuch der Eltern oder sonstigen Erziehungsberechtigten sowohl die Leitung der
ersuchten sprengelfremden Schule als auch die Leitung der sprengelmaRig zustandigen Schule dem sprengelfremden
Schulbesuch zustimmen. Abs. 4 Z 2 und 3 sowie Abs. 5 Z 1 sind auf die Zustimmung der Schulleitungen sinngemaR
anzuwenden.

(3) Wird den Eltern oder sonstigen Erziehungsberechtigten nicht langstens zwei Monate vor dem beabsichtigten
sprengelfremden Schulbesuch von der Schulleitung, an die das Gesuch (Abs. 2) gestellt worden ist, schriftlich mitgeteilt,
dass die erforderlichen Zustimmungen vorliegen, so entscheidet Uber Antrag die Bildungsdirektion. Der Antrag ist von
den Eltern oder sonstigen Erziehungsberechtigten bei der Bildungsdirektion einzubringen. (Anm: LGBI. Nr. 64/2018)

(3a) Eine Einigung Uber den sprengelfremden Schulbesuch ist nur glltig, wenn

1. keine Hinderungsgrinde nach Abs. 4 Z 2 und 3 sowie Abs. 5Z 1 vorliegen,

2. die Einigung auch die Leistung von Gastschulbeitragen & 53 Abs. 5) umfasst, wobei auch festgelegt werden kann,
dass geringere oder keine Gastschulbeitrage zu leisten sind, und

3. die betroffenen Schulleitungen gehért wurden.

(Anm.: LGBI.Nr. 44/1999, 30/2002)

(3b) Die Eltern oder sonstigen Erziehungsberechtigten des Schulpflichtigen haben beim gesetzlichen Schulerhalter der
sprengelfremden Schule die Aufnahme des Schulpflichtigen zu beantragen. Dieser gesetzliche Schulerhalter hat die
Eltern oder sonstigen Erziehungsberechtigten Uber das Zustandekommen oder das Nichtzustandekommen einer
Einigung Uber den sprengelfremden Schulbesuch gemaR Abs. 3a so rechtzeitig zu informieren, dass eine rechtzeitige
Antragstellung gemal Abs. 1 bei der Bildungsdirektion moglich ist. (Anm.: LGBI.Nr. 44/1999, 64/2018)

(4) Die Bewilligung nach Abs. 1 bzw. 3 ist zu versagen, wenn
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1. der gesetzliche Schulerhalter der um die Aufnahme ersuchten sprengelfremden Schule die Aufnahme des
Schulpflichtigen verweigert, es sei denn, dass Kinder mit sonderpadagogischem Forderbedarf (§8 8 Abs. 1
Schulpflichtgesetz 1985) statt einer entsprechenden Sonderschule die auBerhalb des eigenen Schulsprengels
liegende allgemeine Schule deshalb besuchen wollen, weil an der allgemeinen Schule des eigenen Schulsprengels
eine entsprechende Forderung nicht in gleicher Weise erfolgen kann,

2. in der sprengelmaRig zustdndigen Schule die fiir die FUhrung einer Klasse erforderliche Mindestzahl an
Schulerinnen und Schilern unterschritten wirde oder

3. der beabsichtigte Schulwechsel nicht mit dem Beginn des Schuljahres zusammenfallt; ausgenommen sind Falle, in
denen berUcksichtigungswirdige Umstande vorliegen oder einem Schulpflichtigen (auch im Sinne des § 46 Abs. 3)
der Besuch der nachstgelegenen Vorschulstufe ermoglicht wird.

(Anm.: LGBI.Nr. 107/1997, 38/2011, 50/2017, 64/2018)

(5) Die Bewilligung nach Abs. 1 bzw. 3 kann versagt werden, wenn

1. in der um die Aufnahme ersuchten sprengelfremden Schule eine Klassenteilung eintreten wiirde oder

2. die mit dem sprengelfremden Schulbesuch fir den Schulpflichtigen verbundenen Vorteile die bei der
Schulsprengelfestsetzung zu bertcksichtigenden Interessen nicht Uberwiegen.

(6) Im Verfahren Uber den Antrag (Abs. 1 bzw. 3) betragt die Entscheidungsfrist abweichend vom § 73 des Allgemeinen
Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 zwei Monate; sie beginnt frihestens drei Monate vor dem Zeitpunkt des
beabsichtigten sprengelfremden Schulbesuchs zu laufen. (Anm: LGBI. Nr. 64/2018)

(7) Die Aufnahme eines sprengelfremden Pflichtschilers oder eines nicht Schulpflichtigen in eine O6ffentliche
Berufsschule bedarf der Zustimmung des gesetzlichen Schulerhalters nach Anhérung der Bildungsdirektion. Das
diesbezlgliche Gesuch ist vom Aufnahmewerber unmittelbar bei der um die Aufnahme ersuchten Berufsschule

einzubringen und von dieser weiterzuleiten.

(8) Die Abs. 1 bis 6 gelten nicht fur die Aufnahme sprengelfremder Pflichtschiler aus anderen Bundeslandern und fur
die Aufnahme von Pflichtschilern, die vom Besuch der sprengelmaRig zustandigen Schule ausgeschlossen wurden.
Fur die Aufnahme sprengelfremder Schulerinnen und Schiiler aus anderen Bundesldandern ist die Zustimmung des
gesetzlichen Schulerhalters der um die Aufnahme ersuchten sprengelfremden Schule notwendig.(Anm.:LGBI.
Nr. 30/2002, 50/2017)

In Kraft seit 01.01.2019 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


https://www.jusline.at/gesetz/ooe_pog_1992/paragraf/8
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_pog_1992/paragraf/46
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=107/1997&Bundesland=Ober%25C3%25B6sterreich&BundeslandDefault=Ober%25C3%25B6sterreich&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=38/2011&Bundesland=Ober%25C3%25B6sterreich&BundeslandDefault=Ober%25C3%25B6sterreich&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblAuth&Lgblnummer=50/2017&Bundesland=Ober%25C3%25B6sterreich&BundeslandDefault=Ober%25C3%25B6sterreich&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblAuth&Lgblnummer=64/2018&Bundesland=Ober%25C3%25B6sterreich&BundeslandDefault=Ober%25C3%25B6sterreich&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblAuth&Lgblnummer=64/2018&Bundesland=Ober%25C3%25B6sterreich&BundeslandDefault=Ober%25C3%25B6sterreich&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=30/2002&Bundesland=Ober%25C3%25B6sterreich&BundeslandDefault=Ober%25C3%25B6sterreich&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblAuth&Lgblnummer=50/2017&Bundesland=Ober%25C3%25B6sterreich&BundeslandDefault=Ober%25C3%25B6sterreich&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
file:///

	§ 47 Oö. POG 1992 § 47
	Oö. POG 1992 - Oö. Pflichtschulorganisationsgesetz 1992


